
 

 
 
 

Einladung 
zur Kirchgemeindeversammlung 

 
 

Sonntag, 13. November 2022,  
in der Ref. Kirche Widen 

 
11.00 Uhr Versammlungsbeginn 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Akten können vom 31. Oktober  bis 13. November 2022 wäh-
rend der Schalterstunden in der Verwaltung eingesehen werden. 
Die Broschüre zur Kirchgemeindeversammlung kann in der Ver-
waltung unter Tel. 056 633 25 85 oder per E-Mail: sekreta-
riat@ref-bremgarten-mutschellen.ch bestellt werden. Weiter ist 
die Broschüre auf der Homepage unter „Aktuell“ aufgeschaltet. 
Entsprechende Exemplare liegen auch am Versammlungstag 
beim Eingang zur Kirche auf. 
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Teilnahmeberechtigt sind alle schweizerischen und ausländi-
schen Kirchenangehörige mit Wohnsitz in den politischen  
Gemeinden der reformierten Kirchgemeinde Bremgarten-Mut-
schellen (d.h. in den Gemeinden Bellikon, Berikon, Bremgarten/ 
Hermetschwil-Staffeln, Eggenwil, Fischbach-Göslikon, 
Künten, Niederwil/Nesselnbach, Oberwil-Lieli, Rudolfstetten-
Friedlisberg, Widen und Zufikon), welche das 16. Altersjahr  
zurückgelegt haben und aufgrund der Kantonsverfassung vom 
Stimmrecht nicht ausgeschlossen sind. 
 
 
 
 
Die Broschüre kann auch direkt unter diesem QR-Code auf-
gerufen werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Stimmrechtsausweis wird Ihnen an der Versammlung abgegeben. 
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Traktanden 
 
 
1. Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler 

 
2. Wahl der 3 Mitglieder der Rechnungsprüfungskommis-

sion für die Amtsperiode 2023/26 
 

3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 26. Juni 
2022 
 

4. Informationen aus der Kirchenpflege  
 

5. Budget 2023 mit einem Steuerfuss von 20 % 
 
6. Verschiedenes 

a. Verabschiedung Synodalen 
b. Offene Diskussion 

 
Gegen einzelne Beschlüsse kann das Referendum gemäss §§ 
152 und 154 der Kirchenordnung ergriffen werden. 
 
Reformierte Kirche Bremgarten-Mutschellen 
Bellikonerstrasse 210, 8967 Widen 
Tel. 056 633 25 85 
 
 
sekretariat@ref-bremgarten-mutschellen.ch 
Öffnungszeiten Vormittag Nachmittag 
Montag, Mittwoch 
und Freitag  

08.00 – 11.30 Uhr geschlossen 

Dienstag und  
Donnerstag 

08.00 – 11.30 Uhr 13.30 Uhr - 16.00 Uhr 
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Wir freuen uns, Sie zur Kirchgemeindeversammlung mit Wahlen 
in Widen einladen zu dürfen.  
 
Wie auf der Titelseite bereits erwähnt, können Sie zu den Öff-
nungszeiten ab 31. Oktober bis 13. November 2022 in der Ver-
waltung in die Akten Einsicht nehmen. 
 
An der Versammlung erhalten Sie zusätzlich zu den Sachge-
schäften vielseitige Informationen zu aktuellen Themen in unse-
rer Kirchgemeinde. Es gilt auch das Anfragerecht, d.h. dass die 
teilnehmenden Stimmberechtigten zur Tätigkeit der ordinierten 
Dienste wie auch nicht ordinierten Dienste und zur Arbeit der Kir-
chenpflege Fragen stellen können. Diskutieren Sie mit der Kir-
chenpflege anlässlich der Versammlung und stellen Sie Ihre Fra-
gen oder geben Sie Anregungen unter dem Traktandum „Ver-
schiedenes“. 
 
Für das anlässlich den Gesamterneuerungswahlen ausgespro-
chene Vertrauen in die Mitglieder der Kirchenpflege und Synode 
wie auch gegenüber unseren Mitarbeitenden in den ordinierten 
Diensten danken wir Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich. Wir 
freuen uns, Ihnen auch in der nächsten Amtsperiode unsere 
Dienste zu Verfügung zu stellen. 
 
Verbringen Sie diesen Sonntagvormittag in der Kirche, helfen 
und diskutieren Sie mit, wenn es um den Gestaltungsspielraum 
unserer Kirchgemeinde geht. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse 
und Ihre Unterstützung und laden Sie, liebe Kirchenangehörige, 
ganz herzlich zur Budgetgemeindeversammlung ein. Wir freuen 
uns auf Ihre Teilnahme und zählen auf Sie. 
 
Widen, im Oktober 2022  KIRCHENPFLEGE  DER 
       REFORMIERTEN KIRCHE 

BREMGARTEN-MUTSCHELLEN 
      Sylvia Stoller, Präsidentin a.i. 
 

Heribert Meier, Verwaltungsleiter 

 
Liebe Kirchenangehörige 
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Traktandum 1 
 
 

Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler   
 
Die Geschäftsordnung für Kirchgemeindeversammlungen (GO KGV) hält 
fest, dass die Versammlung die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler 
wählt, die bei Wahlen und Abstimmungen das Ergebnis feststellen. Das 
Ergebnis gibt die Vorsitzende bekannt. 
 
Antrag 
Die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler für die Kirchgemeindever-
sammlung werden an der Versammlung bestimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traktandum 2 
 
 
Wahl der 3 Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission 
für die Amtsperiode 2023/26 
 
Am 01. Januar 2023 beginnt eine neue 4-jährige Amtsperiode. Im Hinblick 
darauf müssen die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission neu be-
stellt bzw. wiedergewählt oder gewählt werden. Gemäss § 44 der Kirchen-
ordnung werden diese Wahlen nicht an der Urne, sondern in der letzten 
Kirchgemeindeversammlung der Amtsperiode vorgenommen. 
 
Wahlvorschläge sind in der Versammlung zu machen und dürfen kurz be-
gründet werden. Ist die gewählte Person an der Versammlung anwesend, 
hat sie umgehend die Annahme oder Ablehnung der Wahl zu erklären. 
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Bis zum heutigen Zeitpunkt liegen keine Demissionen vor. Die 3 nach-
stehenden Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission stellen sich für 
die Amtsperiode (2023/2026) zur Wiederwahl. Es sind dies: 
 
 Alder René, 1951, wohnhaft in Zufikon (Mitglied seit 01. Juli 2019) 
 Eggimann Otto, 1956, wohnhaft in Berikon (Mitglied seit 01. Januar 2022) 
 Vaselai Heinz 1941, wohnhaft in Bremgarten (Mitglied seit 01. Januar 2022) 
 
Weitere Wahlvorschläge können jederzeit - bis zur Austeilung der Wahl-
zettel an der Kirchgemeindeversammlung vom 13. November 2022 - vor-
gebracht werden. Die Austeilung der Wahlzettel erfolgt in der Versamm-
lung. 
 
 
 

 
 
 
Traktandum 3 

 
 
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung 
vom 26. Juni 2022 
 
Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 26. Juni 2022 liegt auf 
der Verwaltung vom 31. Oktober 2022 bis 13. November 2022 öffentlich 
auf. Interessierten wird das Protokoll gerne zugestellt. Bestellungen nimmt 
die Verwaltung (056 633 25 85 oder sekretariat@ref-bremgarten-mut-
schellen.ch) entgegen. 
 
 
Antrag 
Die Kirchenpflege beantragt dem Protokoll der Kirchgemeindeversamm-
lung vom 26. Juni 2022 zuzustimmen. 
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Traktandum 4 
 
Informationen aus der Kirchenpflege 
 
Die Kirchenpflege informiert Sie unter diesem Traktandum über aktuelle 
Themen der Kirchgemeinde Bremgarten-Mutschellen und der Landeskir-
che. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wann 

Warum 
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Traktandum 5 
 
Budget 2023 der Reformierten Kirchgemeinde Bremgarten-
Mutschellen mit einem Steuerfuss von 20% 
 
Die Kirchenpflege hat sich wie jedes Jahr das Ziel gesetzt, ein 
ausgeglichenes Budget bei gleichbleibendem Steuerfuss zu präsentieren.
 
Das Budget 2023 wurde wiederum in der Kirchenpflege und den einzelnen 
Ressorts erarbeitet. Den Rechnungsrevisoren wurde das Budget vorab 
vorgelegt. Das detaillierte Budget finden Sie auf den nachfolgenden Seiten 
in dieser Broschüre. Interessierten wird das Budget 2023 auf Anfrage 
zugestellt. Bestellungen nimmt die Verwaltung unter 056 633 25 85 oder 
unter sekretariat@bremgarten-mutschellen.ch entgegen. 
 
Allgemeine Bemerkungen 
Gemäss § 51 Abs. 1 der Kirchenordnung trägt die Kirchenpflege die Ver-
antwortung für die Verwaltung der materiellen Güter der Kirchgemeinde 
und beschliesst im Rahmen des Voranschlages über die Verwendung des 
gesamten Ertrages. Die Verwaltung richtet sich nach dem Reglement für 
den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden. Sie als Stimmberechtigte sind 
zuständig für die Festlegung des Budgets und des Steuerfusses. Die Re-
formierte Landeskirche Aargau vollzieht die Aufsicht über die Haushalte 
der Kirchgemeinden. Sie prüft und genehmigt die Budgets der Kirchge-
meinden und erlässt entsprechende Weisungen. 
 
Die Budgetierung hat die Aufgabe, die Wirtschaftlichkeit der Kirchge-
meinde auf der Basis von Annahmen und bereits festgelegten Abgaben 
über die zukünftige Entwicklung zu planen. Das Budget ist für die Kirchge-
meinde bzw. die Kirchenpflege Bremgarten-Mutschellen ein sehr wichti-
ges Führungsinstrument, welches Zielvorgaben und einschränkende Rah-
menbedingungen aufstellt. 
 
Bericht zum Budget 
Das Budget 2023 weist bei einem Aufwand und Ertrag von CHF 3'949’600 
einen Ertragsüberschuss von CHF 15’900 aus. 
 
Die budgetierten Steuereinnahmen basieren auf den aktuellen Sollstellun-
gen 2022 zuzüglich der von der Landeskirche prognostizierten Steuer-
wachstumsrate, dies unter Berücksichtigung der Kirchenaustritte. Erfreuli-
cherweise gehen wir heute davon aus, dass das Rechnungsjahr 2022 po-
sitiv abschliessen wird. 
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Die Kirchgemeinde steht dank einem straffen Management finanziell gut 
da. Dank der vorsichtigen Investitionsplanung, dem soliden Eigenkapital 
und den gut dotierten Rückstellungen beantragt die Kirchenpflege das 
Budget im vorliegenden Umfang zu genehmigen. 
 
Selbstverständlich wird die Kirchenpflege den Finanzhaushalt weiterhin 
nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, der Dringlichkeit sowie der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit führen und eine weitsichtige Finanzpla-
nung umsetzen. 
 
Fazit 
Das Budget 2023 sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 15’900.00 vor. 
Die Kirchenpflege beantragt, das Budget 2023 basierend auf einem Steu-
erfuss von 20 % zu genehmigen. Nachstehend einige Erklärungen zu den 
einzelnen Dienststellen: 
 
390 Verwaltung 

Die Besoldungen bleiben wie im Vorjahr. Die Telefonkosten fal-
len höher aus. Neu erhalten die ordinierten Dienste eine pau-
schale Entschädigung für ihre Mobile-Abo. Alle Stelleninserate 
werden neu in dieser Dienststelle budgetiert (ausser Prakti-
kumsstelle Asyltreff). Büromaterial und Drucksachen werden er-
neut tiefer budgetiert. Im Konto Public Relations sind die Erstel-
lung der monatlichen Videoclips zum tk budgetiert. In der EDV 
sind Kosten für die Vorbereitung von Windows 11, Digitalisie-
rung und Ausbau Internet enthalten.  

391 Kirchliches Leben Gottesdienste  
Im Jahr 2023 sind insgesamt 11 sonntägliche Gottesdienste im 
Reusspark geplant. 

392 
 

Kirchliches Leben Seelsorge/Diakonie 
Die Besoldungen unter der Dienststelle Diakonie sind im Zu-
sammenhang mit Dienstjubiläen etwas höher budgetiert. Die 
Besoldungen der Pfarrpersonen sind aufgrund der reduzierten 
Stellenpensen etwas tiefer budgetiert. Die Beiträge der Unfall- 
und Krankenversicherung fallen durch die neuen Konditionen 
höher aus. Corona bewirkte im Jahr 2020 und 2022 das Absa-
gen des Anlasses für freiwillig Mitarbeitende (alle 2 Jahre).  Der 
Anlass soll im Jahr 2023 nachgeholt werden.  
 
Die Kirchenpflege genehmigte den Vertragsentwurf über die 
Durchführung und Finanzierung der Seelsorge in der Institution 
Pflegimuri, welcher der Evangelisch-Reformierten Landeskirche 
des Kantons Aargau einerseits und den Kirchgemeinden des 
Dekanats Lenzburg andererseits abgeschlossen wird. Der Ver-
tragsgegenstand regelt die Durchführung und Finanzierung der 
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Seelsorge in der Institution Pflegimuri in Muri AG. Es wird eine 
Anstellung im Umfang von 15 Stellenprozenten finanziert. Die 
beteiligten Kirchgemeinden sind verpflichtet, im Zusammen-
hang mit der Seelsorge in der Institution Pflegimuri den Pau-
schalbetrag von jährlich CHF 27'000.00 zu übernehmen. Der 
jährliche Beitrag unserer Kirchgemeinde beträgt daran CHF 
5'000.00. Dieser Kostenanteil errechnet sich nach der Anzahl 
der Kirchenmitglieder und gilt für die gesamte vierjährige Amts-
periode. 

393 Kirchliches Leben Jugendarbeit/Katechetik 
Die Besoldungen der Katechetinnen und Katecheten sind 
aufgrund der Reduktion von Jahreslektionen tiefer budgetiert. 
Die Lehrmittel werden neu in einem Konto budgetiert. Die 
Mietkosten St. Clara, CEVI Bremgarten, werden wie bis anhin 
von unserer KG getragen.  

394 
 
 
 

Liegenschaften 
Die Besoldung für das Sigristenteam ist wie im Vorjahr budge-
tiert. Die grundlegende Einarbeitung in die Arbeitsabläufe – da-
mit der Sigrist auch effektiv entlastet wird - bedingen ein höheres 
Budget für die Hilfssigristen. Die höheren Energiepreise verur-
sachen wie überall auch bei uns steigende Kosten. Im Aussen-
bereich in Widen und Bremgarten soll die elektrische Aussenbe-
leuchtung angepasst und die Abfallentsorgung teilweise neu or-
ganisiert werden (getrennte Sammlung). In Widen werden unter 
den Bäumen Blumenbeete angelegt und in Bremgarten wird der 
Garten vor dem Pfarrhaus/Büro neugestaltet. In Bremgarten 
wurde zudem im Jahr 2022 die Reinigung der Büroräume und 
Fenster neu einer Unternehmung übertragen.    

395 Spenden 
Für 2023 wird weiterhin mit einem Spendensatz von 5 % der 
Steuereinnahmen abzüglich Steuerbezugsentschädigung 
gerechnet. 

396 Vermögens- und Schuldenverwaltung inklusive 
Abschreibungen 
Im Budget 2023 sind keine Abschreibungen nötig. Das Darlehen 
bei der Gemeinde Widen konnte im Jahr 2022 abgetragen wer-
den. Mit der Erhöhung der Leitzinsen entfallen die Guthabenzin-
sen. 

397 
 

Steuern inkl. Landeskirche (Zentralkassenbeitrag) 
Der Zentralkassenbeitrag beträgt 2,3 % der 100%igen 
Jahressteuereinnahmen 2021. Die Einnahmen an 
Kirchgemeindesteuern werden, wie im Jahr 2022 budgetiert, 
erwartet. 
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398 
 
 

Rückstellungen/Fonds 
Die Einlage in den Erneuerungsfonds STWEG KiBiZi (Stock-
werkeigentum Kirche, Bibliothek, Zivilschutz) bleiben unver-
ändert. 

  
Antrag  
Die Kirchenpflege beantragt, das Budget 2023 mit einem Steuerfuss von 
20 % zu genehmigen. 
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Reformierte	Kirchgemeinde																													 F	I	N	A	N	Z	P	L	A	N
Bremgarten-Mutschellen

2023 2024 2025 2026
Budget Finanzplan Finanzplan Finanzplan

A Total	Aufwände 3'931'200 3'868'250 3'866'470 3'864'690

Personalaufwand 2'116'700 2'100'000 2'100'000 2'100'000
Lohnerhöhungen	in	% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Allgemeine	Verwaltung 445'900 445'000 445'000 445'000
Pfarramt,	Diakonie,	GoHesdienst,	Jugendarbeit 1'425'400 1'430'000 1'430'000 1'430'000
LiegenschaNen 245'400 225'000 225'000 225'000

Sachaufwand 1'154'500 1'131'250 1'130'470 1'129'690
Anpassung	an	Teuerung 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Allgemeine	Verwaltung 308'200 300'000 300'000 300'000
Pfarramt,	Diakonie,	GoHesdienst,	Jugendarbeit 359'000 335'000 335'000 335'000
LiegenschaNen 311'200 310'000 310'000 310'000
Steuerbezugsentschädigung 148'000 146'250 145'470 144'690
Einzahlung	Erneuerungsfond	KiBiZi 28'100 40'000 40'000 40'000

Passivzinsen 0 0 0 0
Vergütungszinsen 0 0 0 0
Darlehenszinsen 0 0 0 0

Spenden/Beitragsleistungen 645'000 622'000 621'000 620'000
Spenden 182'000 182'000 181'000 180'000
Zentralkassenbeitrag 463'000 440'000 440'000 440'000

Abschreibungen	von	Steuern 15'000 15'000 15'000 15'000
Abschreibungen	Verwaltungsvermögen 0 0 0 0

Bildung	Rückst.	für	Bauten	und	Infrastruktur

B Total	Erträge 3'947'100 3'920'000 3'900'000 3'880'000

Steuern 3'820'000 3'800'000 3'780'000 3'760'000
Ertrag	Kirchensteuern 3'800'000 3'780'000 3'760'000 3'740'000
Nach-	und	Strafsteuern 10'000 10'000 10'000 10'000
Verzugszinsen	auf	Steuern 10'000 10'000 10'000 10'000

Zins-	und	LiegenschaRserträge 26'200 27'000 27'000 27'000
Zinsen	aus	flüssigen	MiHeln 0 0 0 0
Mieterträge 26'200 27'000 27'000 27'000

Übrige	Erträge	/	RückerstaWungen 100'900 93'000 93'000 93'000
-

C Gewinn-	&	Verlustrechnung
Total	Aufwände 3'931'200 3'868'250 3'866'470 3'864'690
Total	Erträge 3'947'100 3'920'000 3'900'000 3'880'000
Mehraufwand	/	Bezug	aus	Eigenkapital
Mehrertrag	/	Einlage	ins	Eigenkapital 15'900 51'750 33'530 15'310

D Entwicklung	Umlaufvermögen
Bestand	per	01.01. 1'801'915 1'817'815 1'869'565 1'903'095
	+	Mehrertrag/-Mehraufwand/+Abschreibungen 15'900 51'750 33'530 15'310
Bestand	Umlaufvermögen	per	31.12. 1'817'815 1'869'565 1'903'095 1'918'405
Entwicklung	Verwaltungsvermögen
Bestand	per	01.01. 7 7 7 7
-	Abschreibungen 0 0 0 0
Bestand	Verwaltungsvermögen	31.12. 7 7 7 7

Bestand	Eigenkapital	per	31.12. 1'817'822 1'869'572 1'903'102 1'918'412

E Entwicklung	Schulden
Bestand	per	01.01. 0 0 0 0
Neue	Verschuldung 0 0 0 0
Amorcsacon 0 0 0 0
Schuldenbestand	per	31.12. 0 0 0 0
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 Gesetzliche Grundlagen 
 Ihre Rechte 
  
  

Antragsrecht 
 
Jede Stimmberechtigte und jeder Stimmberechtigter hat das 
Recht, zu den in der Traktandenliste aufgeführten Sachgeschäf-
ten Anträge zur Geschäftsordnung und zur Sache zu stellen (§ 14 
Abs. 1 Kirchenordnung). Für das Aufstellen der Traktandenliste 
ist die Kirchenpflege zuständig. 
 
Anträge zur Geschäftsordnung sind sogenannte formelle Anträge 
(z.B. Rückweisungsantrag); Anträge zur Sache sind solche mate-
rieller Natur (z.B. Änderungs- bzw. Ergänzungsantrag). 
 
Die Antragstellenden sind gebeten, ihre Anträge sofern möglich 
an der Kirchgemeindeversammlung der Vorsitzenden auch 
schriftlich abzugeben, damit die korrekte Formulierung der An-
träge gewährleistet ist. Vielen Dank. 
 
 
Recht auf Durchführung einer geheimen Abstimmung 
 
Ein Viertel der an der Versammlung anwesenden Stimmberech-
tigten kann eine geheime Abstimmung verlangen. 
 
 
Vorschlagsrecht 
 
Jede Stimmberechtigte und jeder Stimmberechtigter ist befugt, 
der Versammlung die Überweisung eines neuen Gegenstandes 
zum Bericht und Antrag vorzuschlagen. Stimmt die Versammlung 
einem solchen Überweisungsantrag zu, hat die Kirchenpflege den 
betreffenden Gegenstand zu prüfen und auf die Traktandenliste 
der nächsten Versammlung zu setzen. Ist dies nicht möglich, hat 
sie der Versammlung die Gründe darzulegen. 
 
 
Anfragerecht 
 
Jede Stimmberechtigte und jeder Stimmberechtigter kann zur Tä-
tigkeit der Kirchenpflege und der Verwaltung/Sekretariat Anfragen 
stellen. Diese sind sofort oder an der nächsten Versammlung zu 
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beantworten. Das Anfragerecht wird in der Regel unter dem Trak-
tandum "Verschiedenes" ausgeübt. 
 
 
Abschliessende Beschlussfassung 
 
Die Kirchgemeindeversammlung entscheidet über die zur Be-
handlung stehenden Sachgeschäfte. Gegen die Beschlüsse einer 
Kirchgemeindeversammlung kann das Referendum ergriffen wer-
den. Es richtet sich nach den §§ 152 und 154 KO. 
 
 
Publikation der Versammlungsbeschlüsse 
 
Alle Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung sind ohne Ver-
zug zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung erfolgt im Bremgar-
ter-Bezirksanzeiger und im tk (amtliches Publikationsorgan der 
Kirchgemeinde). 
 
 
Referendum / Beschwerderecht 
 
Gegen Beschlüsse der Kirchgemeindeversammlung kann das 
Referendum ergriffen werden. Es ist durch 20 Stimmberechtigte 
innert 10 Tagen seit Beschlussfassung bei der Kirchenpflege 
schriftlich anzumelden und ist zustande gekommen, wenn es in-
nert 30 Tagen seit der Beschlussfassung von mindestens 10 Pro-
zent der Stimmberechtigten unterzeichnet und eingereicht wird (§ 
152 Kirchenordnung). Beschlüsse können mit Beschwerde innert 
3 Tagen seit Bekanntgabe beim Kirchenrat angefochten werden 
(§§ 146, 147 Abs. 1 Kirchenordnung). Beschlüsse unterstehen 
auch der Stimmrechtsbeschwerde (§ 145 Kirchenordnung). 
 
 

 
 
 
 

 



Unsere Behörden 
 
Kirchenpflege 
Präsidium a.i. Sylvia Stoller 
Vizepräsidium Sylvia Stoller 
Aktuariat Jennifer Lanz 
 
Ressort Diakonie Dorli Bärtschi 
Ressort Erwachsenen- und Freiwilligenarbeit Sylvia Stoller 
Ressort Finanzen Sylvia Stoller 
Ressort Liegenschaften / Technik Roland Schellenberg 
Ressort Musik und Gottesdienst Maja Dippner 
Ressort Personal Astrid Winkler 
Ressort PH 1-3, RU und Freizeit Jennifer Lanz 
Ressort PH 4-5, Konf und Nachkonf Jennifer Lanz 
Ressort PR / Öffentlichkeitsarbeit Roland Schellenberg 
Ressort WWK Yosie Weiss 
 
Pfarrpersonen 
Ruedi Bertschi 
Corinne Dobler 
Elke Räbiger 
 
Sozialdiakonie 
Manuel Keller 
Monika Kern 
Marcel Sturzenegger 
Maria Trost 
 
Rechnungsprüfungskommission 
René Alder, Zufikon 
Otto Eggimann, Berikon 
Heinz Vaselai, Bremgarten 
 
Synodale 
Kurt Bichsel, Berikon  
Hans E. Jakob, Zufikon 
Roland Schellenberg, Widen 
Sigwin Sprenger, Nesselnbach 
Manfred Streich, Nesselnbach  
 
Stand Oktober 2022 

 
 
 

 
 


